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1. ABGRENZUNG DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS 

Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch die Südgrenze des Flst. 4845 

• im Osten durch die Westgrenze des Flst. 4728 

• im Süden durch die Nordgrenze des Flst. 4911/1 

• im Westen durch die Ostgrenzen der Flst. 4870, 4868, 4868/1, 4867/3 und 4926/2 

Maßgebend ist der Abgrenzungsplan des räumlichen Geltungsbereiches zum Bebauungsplan. 

2. ALLGEMEINES 

2.1 Anlass und Ziel der Planung 

Aufgrund der guten infrastrukturellen Anbindung der Stadt Rutesheim besteht generell ein großes 
Interesse an Gewerbegrundstücken auf deren Gemarkung. Die Stadt Rutesheim plant daher die 
Erweiterung der bestehenden Gewerbeflächen im Osten der Ortslage. Die Aufstellung des vorlie-
genden Bebauungsplanes dient somit dazu, ein Angebot an dringend benötigten Gewerbeflächen 
schaffen zu können. 

Die im Norden und Westen an das Plangebiet angrenzenden gewerblichen Flächen sind bereits 
bebaut. Auf den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen soll eine weitere Gewerbefläche als 
Erweiterung des Gewerbegebiets „Schertlenswald II“ entstehen. Die Flächen im Plangebiet dienen 
dabei als Erweiterungsflächen für einen bereits vorhandenen Betrieb im direkten Anschluss an 
dessen bestehenden Gewerbestandort. 

Mit dieser Entwicklung soll der Nachfrage nach Flächen für einen gewerblichen Betrieb Rechnung 
getragen werden. Es sollen Gewerbeflächen geschaffen werden, die zur Sicherung und Schaffung 
von hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen und die Wirtschaftsstruktur in Rutesheim stärken und 
fortentwickeln. 

Um den aktuellen Anforderungen an Produktions- und Entwicklungsflächen Rechnung tragen zu 
können und so auch zukünftig in Rutesheim produzieren und entwickeln zu können, beabsichtigt 
der bestehende Betrieb, eine notwendige Betriebserweiterung vorzubereiten. 

Das dem Standort direkt angrenzende Grundstück ist die letzte Möglichkeit den Standort der Fa. 
Porsche in Rutesheim direkt zu erweitern. Die Erweiterung wird zwingend als eine zukunftssi-
chernde Grundlage zur Fortführung der Nutzung dieses Standortes benötigt. Mit dieser Erweite-
rung kann das benötigte Wachstum und somit auch der Erhalt des Standortes und die damit ver-
bundenen Arbeitsplätze in Rutesheim sichergestellt werden. Mit der Planung kann auf die zukünf-
tigen, sich ständig ändernden Bedarfe an Flächen für die Entwicklung der Produkte frühzeitig rea-
giert werden, wodurch der Standort in Rutesheim für zukünftige Anforderungen sicher aufgestellt 
werden kann und somit der bereits vorhandene Betrieb auch langfristig erhalten werden kann.  

Im Zuge der Betriebserweiterung soll der komplette Standort weiterentwickelt und optimiert. Ein 
mögliches Wachstum des gesamten Standortes beinhaltet eine Konsolidierung aller heutigen 
ebenerdigen Mitarbeiterparkplätze in einem Parkhaus mit ca. 1.200 Stellplätzen. Danach können 
die freiwerdenden Flächen, welche sich innerhalb des Werkzaunes befinden, mit mehreren Ge-
bäuden langfristig entwickelt werden. Aufgrund der betrieblichen Abläufe und der vorgesehenen 
Entwicklung des Standortes, werden neben den innerbetrieblichen Flächen auch zusätzliche Er-
weiterungsflächen benötigt.  

Durch die inneren Flächen am Standort sowie dem Flächenzuwachs vom Bebauungsplan „Schert-
lenswald - Süd (IX)“ ergibt sich eine maximal nutzbare Fläche für die zukünftige Entwicklung des 
Standorts. 

Hier sollen Nutzungen für Büros (ca. 23.000 m²) und für Werkstätten (ca. 12.000 m²) entstehen. 
Die neuen Flächen schaffen Platz für ca. 900 neue Arbeitsplätze.  

Die Anbindung des Gewerbegebiets soll über die vorhandenen Betriebsflächen an die Alois-Sene-
felder-Straße erfolgen. Ein Anschluss an das überörtliche Straßennetz besteht somit direkt über 
die K 1082. 
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2.2 Alternativenprüfung 

Mit dem Bebauungsplan „Schertlenswald – Süd (IX)“ soll eine Erweiterung und Entwicklung eines 
bereits vorhandenen Gewerbebetriebes und die damit verbundene Schaffung von hochwertigen 
Arbeitsplätzen am Standort in Rutesheim ermöglicht werden. 

Beim vorhandenen Betrieb handelt es sich um einen Entwicklungsstandort der Fa. Porsche. Auf-
grund von betriebstechnischen Anforderungen sind daher Erweiterungsflächen nur im direkten An-
schluss an die vorhandenen Betriebsstrukturen möglich und können nicht auf alternative Flächen 
in räumlicher Distanz umgesetzt werden. Mit der Erweiterung soll die Möglichkeit geschaffen wer-
den, flexibel auf zukünftige Bedarfsanforderungen im Rahmen der Entwicklung reagieren zu kön-
nen. Eine Erweiterung südlich der Rutesheimer Straße mit Produktions- und Büroflächen ist daher 
mit einigen Konflikten verbunden. Ein weiterer Anschluss an die Rutesheimer Straße ist nicht mög-
lich. Bei einer Auslagerung von Produktions- oder Büroflächen müsste die Rutesheimer Straße 
häufig gequert werden. Dadurch würden ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch die Auslagerung 
von Produktions- und Entwicklungsinterne Abläufe entstehen. Prototypen müssten mit LKWs ver-
frachtet werden und verursachen eine weitere Verkehrserhöhung sowie weitere Verkehrsemissio-
nen.  
Mit der Auslagerung von Parkflächen entstehen ebenfalls Konflikte mit der gegenwärtigen Ver-
kehrssituation, da die Mitarbeiter die Rutesheimer Straße queren müssen. Zur sicheren Querung 
müsste dies über eine Licht-Signal-Anlage erfolgen. Es wird zu den Stoßzeiten zu einem Rückstau 
an der Signalanlage führen. Des Weiteren grenzen Wohnbauflächen südlich der Rutesheimer 
Straße an welche im Konflikt mit der Bebauung von Gewerbeflächen stehen.  

Die im Flächennutzungsplan bestehenden Gewerbeflächenreserven an der Autobahnanschluss-
stelle im Umfang von insgesamt etwa 10,2 ha sind durch die Bebauungspläne „Gewerbegebiet am 
Autobahnanschluss Rutesheim“ sowie „Bonholz Süd“ nahezu vollständig entwickelt. Zusätzlich 
wurde das Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“, welches nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt wurde, aufgestellt und entwickelt.  

Aktuell finden die Verhandlungen zur Umlegung des Gewerbegebiets Gebersheimer Weg statt. 
Der Bedarf an Gewerbefläche in Rutesheim deckt das komplette Baugebiet mehrfach ab.  

Im Gewerbegebiet „Schertlenswald II“ stehen keine Baulücken mehr zur Verfügung. Mit einer mög-
lichen Erweiterung im Südosten des bestehenden Gewerbegebiets können in diesem Bereich Er-
weiterungsfläche für einen ansässigen Betrieb zur Verfügung gestellt werden. Weitere Flächen 
östlich des bestehenden Gewerbegebiets „Schertlenswald II“ können aufgrund der vorhandenen 
Topographie und Grundstücksverhältnisse erschließungstechnisch nicht an das bestehende Ge-
werbegebiet, Schillerstraße und Alois-Senefelder-Straße, angebunden werden. Es müsste ein An-
schluss an die im Süden verlaufende K1082 (Straße von Rutesheim nach Leonberg) erfolgen, 
welcher eine Beeinträchtigung der bisherigen Verkehrsverhältnisse auf der freien Strecke zur 
Folge hätte. Zudem besteht östlich des vorhandenen Gewerbegebiets eine übergeordnete Regle-
mentierung in Form eines Regionalen Grünzuges, in welchem eine Ausweisung von Gewerbeflä-
chen ausgeschlossen ist. Außerdem besteht ein emissionsrechtliches Konfliktpotenzial mit der öst-
lich liegenden Biogasanlage auf der Gemarkung Gebersheim. Die Flächen befinden sich derzeit 
in extensiver Streuobstwiesennutzung und sind daher für den Naturschutz von besonders hohem 
Wert. Die Belange des Naturschutzes sind besonders zu gewichten.  

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet am Autobahnanschluss Rutesheim“ mit Rechtskraft vom 
11.02.2010, entwickelt aus den Festsetzungen des Flächennutzungsplans, hat die Ansiedlung von 
Gewerbebetrieben ermöglicht. Die Baumöglichkeiten in diesem Gewerbegebiet sind jedoch bereits 
erschöpft. Baulücken zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sind nicht in ausreichendem Maße 
vorhanden. Lediglich ein Grundstück mit einer Flächengröße von 0,13 ha steht für eine weitere 
Bebauung noch zur Verfügung. Daher kann der benötigte Bedarf an Gewerbeflächen in diesem 
Gebiet nicht gedeckt werden. 

Aus dem Flächennutzungsplan wurden ebenfalls die Bebauungspläne „Bonholz 1. Änderung“ mit 
Rechtskraft vom 16.08.2001 und „Bonholz Süd“ mit Rechtskraft vom 14.03.2013 entwickelt. Die 
hier festgesetzten Gewerbegebietsflächen sind bereits vollständig bebaut oder unterstehen einer 
andersartigen gewerblichen Nutzung, so dass auch hier, keine Gewerbeflächen zur Deckung des 
aktuellen Bedarfs vorhanden sind. 

Ein möglicher weiterer alternativer Standort stellt eine bisher gewerbliche Fläche im innerörtlichen 
Bereich an der Robert-Bosch-Straße/Bahnhofstraße dar. Dieser Standort wurde von der Fa. Bosch 
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aufgegeben. Es handelt sich dabei um einen integrierten Standort, umgeben von Wohnbebauung 
und Gemeinbedarfsflächen in Form von Schulen. Die umliegende Wohnbebauung ist dabei als ein 
stark reglementierender Faktor für eine weiterführende gewerbliche Nutzung zu Betrachten. Ne-
ben dem Lieferverkehr sowie dem sonstigen erhöhten Zu- und Abfahrtsverkehr in einem Gewer-
begebiet, stellt der typische Schichtbetrieb mit den damit verbundenen Verkehrsströmen in den 
frühen Morgenstunden sowie in den späten Abendstunden ein enormes Konfliktpotenzial in Bezug 
auf Lärmemissionen dar. Zusätzlich stellt der Standort eine ideale Konversionsfläche für Wohnbau 
dar. Durch die integrierte Lage und die daraus resultierende Anbindung an die öffentliche Infra-
struktur besteht hier großes Entwicklungspotenzial um dem nach wie vor großen Defizit an Wohn-
raum entgegenwirken zu können. Aufgrund der voll erschlossenen Lage des Gebiets, lässt sich 
hier verhältnismäßig kostengünstig und ressourcenschonend Wohnraum mit direkter Anbindung 
an das Stadtzentrum mit den notwendigen Versorgungseinrichtungen schaffen. 

Nordöstlich der ausgewiesenen und bereits bebauten Flächen des „Gewerbegebiets am Auto-
bahnanschluss Rutesheim“, südlich der Pforzheimer Straße (Heimsheimer Rain), wurde eine Aus-
weisung von weiteren Gewerbeflächen geprüft. Aufgrund des Höhenunterschieds zwischen den 
Gebäuden südlich an der Drescherstraße, z.B. Mehrfamilienhaus Drescherstraße 30 mit EFH 
468,85 m ü. NN, und der Pforzheimer Straße auf Höhe Bushaltestelle Pirolweg 452,01 m ü. NN 
von bis zu 17 m, wäre jedoch ein enormer Aufwand für Erdbewegungen, Abgrabungen und Stütz-
mauern notwendig, der zu deutlichen Mehrkosten bei den Gewerbebauten führen würde. Große, 
ebene Flächen, welche für Gewerbebetriebe benötigt werden, können hier nicht realisiert werden. 
Für die einzelnen Grundstücke sowie für das gesamte Gebiet ist zudem mit einem erhöhten Er-
schließungsaufwand zu rechnen, da keine Anbindung an das bestehende Gewerbegebiet möglich 
ist. Es müsste ein direkter Anschluss an die Pforzheimer Straße geschaffen werden. Zudem be-
steht auch hier Konfliktpotenzial zur angrenzenden Wohnbebauung in Verlängerung der Drescher-
straße. Eine Zufahrt von Süden, d.h. von der Drescherstraße wäre nicht möglich, da dies nur über 
Privatgrundstücke (Bauplätze) ginge. Auch würde dies aufgrund der Topographie zu einer sehr 
steilen Erschließungsstraße führen, die aufgrund des Gefälles und des Flächenverbrauchs gar 
nicht realisiert werden könnte. Eine einzelne Zufahrt von der Pforzheimer Straße (Kreisstraße 
K1060) wäre zwar grundsätzlich denkbar in Abstimmung mit dem Landkreis Böblingen, aber es 
wären keine direkten Grundstückszu- und -abfahrten an dieser Kreisstraße möglich. Es müsste 
zusätzlich z.B. eine parallel zur Pforzheimer Straße verlaufende Erschließungsstraße gebaut wer-
den zu Lasten der Gewerbeflächen und dies bei einer ohnehin nur sehr schmalen zur Verfügung 
stehenden Fläche. Der Flächenverbrauch allein für die öffentliche Erschließung wäre unangemes-
sen hoch. Da kein Schmutzwasserkanal in der K 1060 vorhanden ist, wäre ein neuer Hauptsamm-
ler in der Pforzheimer Straße über eine Länge von 700 m notwendig und würde die Erschließungs-
kosten erhöhen. Die westliche Gebietshälfte des Heimsheimer Rain wird darüber hinaus ebenfalls 
mit Streuobst bewirtschaftet. Davon sind einige Flächen Ausgleichsmaßnahmen.  

Die Freiflächen gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet „Am Autobahnanschluss Rutes-
heim“ sind nördlich (Gewann Burgfeld) und südlich (Gewann Friolzheimer Weg) der K 1082 als 
„Regionaler Grünzug“ im Regionalplan ausgewiesen auch sind hier Konflikte nicht auszuschließen 
durch das nördlich angrenzende Gartenhausgebiet „Burgfeld“. Darüber hinaus sind die Flächen 
ebenfalls aufgrund der bestehenden Grünland- und Streuobstnutzung naturschutzrechtlich beson-
ders hochwertig. Die Belange des Naturschutzes sind besonderes zu gewichten. 

Südlich der bestehenden Wohnbebauung „Steige“ (Weiler Weg) und östlich des vorhandenen Ge-
werbegebiets „Am Autobahnanschluss Rutesheim“ sind im aktuellen Flächennutzungsplan Flä-
chen für eine Wohnbebauung vorgesehen („Steige I mit 1,67 ha). Ein direkt angrenzendes Gewer-
begebiet ist daher nicht realisierbar. Auch wären erhebliche Konflikte mit den direkt angrenzenden 
Wohngebieten auf der Steige zu erwarten und die Südseite dieser Wohngebiete würde durch Lärm 
und Verkehr aus dem Gewerbegebiet belastet werden. Nachdem im Zuge der Erweiterung der 
Autobahn A 8 Lärmschutzwälle und Lärmschutzwände errichtet wurden, wäre es kontraproduktiv, 
wenn jetzt zwischen diesen Lärmschutzwällen und den Wohngebieten eine neue Lärmquelle in 
Form eines Gewerbegebiets geschaffen würde. Es müssten weiterführende Lärmschutzwände er-
richtet werden zwischen dem bestehendem Wohn- und dem neuen Gewerbegebiet. Gegenüber 
den anderen Potentialflächen werden die Grundstücke ackerbaulich bewirtschaftet und bieten bei 
der Umsetzung einen geringeren Konflikt für Natur und Landschaft. Dafür entsteht für dieses Ge-
biet ein Verlust an hochwertigen Ackerflächen für die Lebensmittelproduktion und somit ein Konflikt 
für die Landwirtschaft.  

Dieser vorbeschriebenen Entwicklung / Situation steht die konkrete Nachfrage an einer gewerbli-
chen Erweiterungsfläche eines bestehenden Betriebes gegenüber. Bei keinem der alternativen 
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Standorte ist der Eingriff in Natur und Landschaft deutlich besser, da immer Streuobstwiesen tan-
giert werden. Ausnahme bildet das Gebiet Weiler Weg, hier wird in Ackerflächen eingegriffen. Öko-
logisch gesehen ist der Eingriff auf diesen Flächen deutlich geringer, jedoch besteht ein großer 
Konflikt mit der angrenzenden Wohnbebauung sowie der Landwirtschaft. Hinzu kommt die räum-
liche Distanz zum Betrieb und die damit erschwerten Produktions- und Entwicklungsabläufe.  

Abschließend lässt sich somit feststellen, dass ein begründeter Bedarf an der Ausweisung des 
geplanten Gewerbegebietes im dargestellten Umfang besteht. 

 

Abbildung 1: Standorte Alternativenprüfung 

2.3 Landes- und Regionalplanung 

Im derzeit gültigen Regionalplan (Fortschreibung vom 22.07.2009, rechtsverbindlich am 
12.11.2010) ist die Stadt Rutesheim dem Verdichtungsraum Stuttgart zugeordnet und ist mit ihrem 
Hauptort als Gemeinde mit verstärkter Siedlungstätigkeit verzeichnet und liegt an der Entwick-
lungsachse Stuttgart – Leonberg (- Calw). Der Planbereich ist als Fläche für die Landwirtschaft 
festgesetzt. 

2.4 Flächennutzungsplan 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan 2008-2025, genehmigt mit Schreiben vom 27.08.2008 
und Bekanntmachung vom 25.09.2008, ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche darge-
stellt. Es erfolgt eine Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren. 

2.5 Sonstige übergeordnete Rechtsvorschriften 

2.5.1 Heilquellenschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt vollständig in der Außenzone des Quellenschutzgebiets für die Heilquellen in 
Stuttgart. Es gilt die Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart zum Schutz der staatlich an-
erkannten Heilquellen in Stuttgart - Bad Cannstatt und Stuttgart – Berg vom 11. Juni 2002. 

2.5.2 Streuobst 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich Streuobstwiesen welche gemäß §33a NatSchG BW ge-
setzlich geschützt sind. 

2.6 Bestehende Rechtsverhältnisse 
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Für die Flächen im Geltungsbereich bestehen bisher keine rechtlichen Festsetzungen eines Be-
bauungsplanes. 

2.7 Rechtsverfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren nach §§ 2-9 BauGB.  

3. STÄDTEBAULICHE UND RECHTLICHE AUSGANGSSITUATION 

3.1 Lage des Plangebiets und angrenzende Nutzung 

Das Plangebiet liegt südöstlich des Gewerbegebiets „Schertlenswald II“ am Ortsrand der Stadt 
Rutesheim. 

Nördlich und westlich schließt das Gebiet an die Flächen der Fa. Porsche an. Im Osten schließen 
Streuobstwiesen bzw. Grünland an. Im Süden verläuft die K1082 nach Leonberg.  

3.2 Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen des Plangebiets befinden sich im Eigentum der Fa. Porsche.  

3.3 Vorhandene Nutzung 

Im Planbereich werden die Grundstücke landwirtschaftlich genutzt. Es befindet sich Grünland und 
Streuobst auf den Flächen.  

3.4 Vorhandene Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird über die Alois-Senefelder-Straße erschlossen, welche in die Liebigstraße 
(K1082) mündet und somit das Plangebiet an das überregionale Verkehrsnetz anbindet. 

3.5 Vorhandene Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Alle zur Ver- und Entsorgung des Plangebietes notwendigen Leitungs- und Medientrassen sind 
innerhalb des vorhandenen Gewerbegebietes und in den angrenzenden Verkehrsflächen gege-
ben. 

4. PLANINHALT 

4.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Als neuer Abschluss des Siedlungskörpers soll das Gewerbegebiet einen klaren städtebaulichen 
Auftakt zwischen der freien Landschaft und dem Siedlungsbereich darstellen. 

Da es sich bei dem vorhandenem Plangebiet um den zukünftigen Stadtrand handelt, soll eine 
moderne und städtebaulich attraktive Außenwirkung mit Bezug zu den öffentlichen Verkehrsflä-
chen ermöglicht werden. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Gebäude, im Rahmen 
einer gewerblichen Nutzung, städtebaulich ansprechend zu gestalten. 

Die in den nördlich angrenzenden Bereichen vorhandene Art der Dachgestaltung und Gebäude-
ausrichtung soll dabei für die südliche Erweiterung des Gewerbegebiets aufgenommen werden. 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Topographie orientiert sich die Höhengestaltung im 
Plangebiet an den Gebäudehöhen der nördlichen Bebauung. 

Um eine Entwicklung nach aktuellen Standards zu gewährleisten, sind entsprechende betriebsbe-
dingte Ansprüche an gewerbliche Gebäude zu berücksichtigen. Den im Zuge einer innovativen 
Wirtschaft gestiegenen Flächenanforderungen sind Rechnung zu tragen. Daher sollen sich die 
Gebäudehöhen sowie die Gebäude Kubaturen für die rückwärtigen Gewerbeflächen entsprechend 
am Bestand orientieren und entsprechend großzügig gehalten werden. Somit soll eine Kombina-
tion aus technischer Entwicklung mit darüber liegenden Büroflächen ermöglicht werden. 
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Für die Bereiche mit Bezug zur offenen Landschaft, insbesondere in Richtung Süden, ist in Form 
einer angepassten Eingrünung ein Übergang in die freie Landschaft vorgesehen. 

Mit den vorgenannten Zielsetzungen soll eine klare Raumkante zwischen Siedlungsbereich und 
freier Landschaft geschaffen werden. 

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Ausgehend von den bestehenden Flächen der Fa. Porsche wird das Plangebiet als Gewerbeflä-
chen gemäß § 8 BauNVO ausgewiesen.  

Zulässig sind: 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, soweit sie 
nachfolgend nicht nur ausnahmsweise zulässig oder unzulässig sind, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

- Anlagen für sportliche und gesundheitliche Zwecke  

Ausnahmsweise zulässig sind: 

- Einzelhandel im Rahmen des Handwerker- bzw. Produktionsprivilegs, d.h. als unterge-
ordneter Verkauf an der Stätte der Produktion bzw. als Rand- oder Ergänzungssortiment 
zur angebotenen handwerklichen Leistung. Die Verkaufsfläche darf 200 qm nicht über-
schreiten. Eine Ausnahme kann nur gewährt werden, wenn vom Kundeneingang ein Min-
destabstand von 150 m Luftlinie zum Eingang eines bestehenden oder genehmigten 
nächstliegenden Einzelhandelsbetriebes eingehalten wird. 

Zur Verhinderung von großflächiger Einzelhandelsagglomeration wird die Festsetzung von einer 
maximalen Verkaufsfläche sowie die Festlegung eines Mindestabstandes der Eingänge der ein-
zelnen Betriebe von mindestens 150 m Luftlinie zum Eingang eines bestehenden oder geneh-
migten nächstliegenden Einzelhandelsbetriebes festgesetzt 

Nicht zulässig sind:  

- Tankstellen 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke, 

- Vergnügungsstätten 

- Bordelle, bordellartige Betriebe und sonstige Einrichtungen mit Angeboten sexueller Leis-
tungen 

- Beherbergungsbetriebe, wie Hotels, Boardinghouses 

- Abfallentsorgungsunternehmen i. S. d. § 3 Abs. 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 
24.02.2012 (BGBL I S. 212), 

- Schrotthandel, 

- Selbstständige (ohne Produktion/Warenverarbeitung) Speditionen, Kurier- und/oder Ex-
pressdienste, Selbstständige (ohne Produktion/Warenverarbeitung) Lagerhäuser und La-
gerplätze,  

- Einzelhandelsbetriebe, soweit sie nicht ausnahmsweise zulässig sind. 

- Fremdwerbung (Werbung, die nicht an der Stätte der Leistung stattfindet) 

Bei einer Zulässigkeit von Wohnungen und produzierendem Gewerbe im Gebiet würde aufgrund 
der Lärmemissionen, insbesondere nachts, ein hohes Konfliktpotenzial bestehen. Betriebe mit in-
tegrierten Betriebswohnungen könnten einen Abwehranspruch gegen vorhandene, angrenzende 
gewerbliche Betriebe geltend machen und somit deren Nutzung einschränken. 
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Daher wurden zur Vermeidung von Nutzungseinschränkungen des zukünftigen bzw. angrenzen-
den Gewerbes Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter ausgeschlossen. 

Der Begriff des Boardinghouses ist planungsrechtlich nicht definiert. Unter dem Begriff des Boar-
dinghouses verbergen sich Betriebe des Beherbergungsgewerbes oder aber städtebaurechtliches 
„Wohnen“. Als Wohnnutzung sind Boardinghouses in Gewerbegebieten ohnehin unzulässig. Die 
Grenzziehung zwischen wohnartigen Boardinghouses und beherbergungsbetrieblichen Boarding-
houses ist im Einzelfall schwierig. Auch Beherbergungsbetriebe sind jedoch schutzwürdige Nut-
zungen gegenüber gewerblichem Lärm. Deshalb werden Beherbergungsbetriebe insgesamt aus-
geschlossen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass von solchen Betrieben keine Einschränkun-
gen (vor allem nachts) der gewerblichen Nutzung ausgehen. 

Die Flächen im Plangebiet dienen der Erweiterung des bestehenden Betriebs der Fa. Porsche und 
sollen vordergründig der Entwicklung der Fa. Porsche am Standort Rutesheim und der Schaffung 
neuer Arbeitsplätze dienen. Daher werden flächenintensive Nutzungen ohne einen hohen Arbeits-
platzanteil ausgeschlossen. 

Da die Erschließung über das bereits bestehende Betriebsgelände erfolgt und um eine weitere 
übermäßige Belastung der öffentlichen Verkehrsflächen zu vermeiden, werden ebenfalls nut-
zungsintensive Arten (z.B. selbstständige Speditionen, Lagerhallen, etc.) einer gewerblichen Nut-
zung nicht zugelassen. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird unter Beachtung der bestehenden angrenzenden Gewerbe-
gebäude bestimmt. Dabei werden die Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und Baumassen-
zahl sowie die maximale Gebäudehöhe festgelegt.  

Die GRZ wird für das gesamte Plangebiet daher auf 0,75 festgesetzt und bleibt damit hinter den 
Grenzen der BauNVO zurück. Um alle notwendigen Nebenanlagen, Stellplätze und Lagerflächen 
für eine gewerbliche Nutzung im Plangebiet realisieren zu können, kann die GRZ gemäß §1 Abs. 
4 BauNVO bis 0,85 der Grundstücksfläche überschritten werden. 

Wie bereits oben beschrieben, dienen die Flächen im Plangebiet als Erweiterungsflächen für einen 
bereits vorhandenen Betrieb im direkten Anschluss an dessen bestehenden Gewerbestandort. 
Nach aktuellem Stand stehen zusätzliche Erweiterungsflächen für zukünftige Entwicklungen nur 
bedingt zu Verfügung.  

Um nicht nur den aktuellen Bedarf, sondern auch mittel- bis langfristig die Entwicklung des vor-
handenen Betriebes am Standort Rutesheim sicherstellen zu können, soll durch die Anhebung des 
Maßes der baulichen Nutzung in Form einer erhöhten GFZ und Baumassenzahl die Möglichkeit 
für eine effektive Ausnutzung der neu ausgewiesenen Gewerbeflächen geschaffen werden. 

Um dies gewährleisten zu können, wird die Obergrenze der Geschossflächenzahl (GFZ) auf 3,0 
sowie die Baumassenzahl (BMZ) auf 15,0 festgesetzt. Dies dient zum einem dazu, weitere nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt durch zusätzliche Gewerbeflächenausweisungen zu vermei-
den. Zum anderen soll ermöglicht werden, im Rahmen der sonstigen Parameter zum Maß der 
baulichen Nutzung wie Gebäudehöhen und GRZ eine den Anforderungen angepasste Bebauung 
unter Berücksichtigung an gesunde Arbeitsverhältnisse mit ausreichend Belichtung, Belüftung und 
Besonnung zu gewährleisten. 

Bezug für die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen ist die Geländehöhe. Die eingetragenen 
Bezugshöhen orientieren sich an der vorhandenen Topografie. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird in Form von einer festgesetzten maximalen Gebäudehöhe 
bestimmt. 

Notwendige technische Aufbauten sind bis höchstens 5 m sowie Solarthermie- und Photovoltaik-
anlagen bis höchstens 2 m über der festgesetzten Gebäudehöhe zugelassen und sind von den 
Außenwänden zurück zu setzen. Zudem ist in den örtlichen Bauvorschriften eine Einhausung der 
technischen Anlagen vorgeschrieben Dies soll erreichen, dass die technischen Anlagen in ihrem 
Erscheinungsbild den Hauptgebäuden untergeordnet sind. Die unterschiedlichen Höhenfestset-
zungen bei den Solarthermie- und Photovoltaikanlagen und den sonstigen technischen Aufbauten 
ist bedingt durch die technische Notwendigkeit in der Höhe. Für Erstgenannte sind 2,0 m ausrei-
chend, daher sollen diese auch entsprechend begrenzt werden. 
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4.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen 

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Somit soll es möglich sein, bauliche Anlagen 
ohne einschränkende Längenbegrenzungen zu errichten, um die funktionellen Betriebserforder-
nisse nicht einzuschränken. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch ein zusammenhängendes Baufenster begrenzt. 
Im Norden und Westen grenzt dieses direkt an die Bestandsflächen der Fa. Porsche an, damit die 
Bebauung direkt anschließen kann. Zur Südgrenze hält die Bebauung einen weitreichenden Ab-
stand ein, damit der Anbauabstand zur Kreisstraße gegeben ist. Zur Ostgrenze wird ebenfalls ein 
großzügiger Abstand eingehalten, damit eine Gehölzbepflanzung hier noch erfolgen kann. 

Die Gebäudestellung kann sich entweder an der bestehenden Bebauung oder an den Grund-
stücksgrenzen orientieren. Beides lässt eine an das Grundstück angepasste Bebauung zu. Die 
Ausrichtung an der Bebauung fügt sich nahtlos an den Bestand an. Die Ausrichtung parallel zu 
den Grundstücksgrenzen lässt hingegen eine effiziente Ausnutzung der Grundstücksfläche zu. 

4.5 Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze 

Nebenanlagen sind innerhalb der bereits großzügig bemessenen überbaubaren Flächen zulässig. 
Schon wegen der Randeingrünungen hin zur freien Landschaft sowie entlang der K1082 und den 
damit festgelegten Pflanzgebotsflächen sollen hier keine Nebenanlagen errichtet werden. 

Anlagen zur Regenrückhaltung sowohl ober- wie auch unterirdisch sind ebenfalls auf der gesamten 
Grundstücksfläche zulässig. 

Oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze sind ebenfalls nur innerhalb der überbaubaren 
Flächen zulässig. Nicht überdachte Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig, um auch ausreichend Parkmöglichkeiten für die Arbeitnehmer zur Verfü-
gung zu stellen. Hierfür sind zusätzlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Tiefgara-
gen zulässig. 

4.6 Verkehrserschließung 

Die Verkehrsanbindung erfolgt ausschließlich über die nördlich und westlich angrenzenden beste-
henden Betriebsflächen. Somit hat das Plangebiet einen Anschluss über die Alois-Senefelder-
Straße an die K 1082 (Liebigstraße). Ein direkter Anschluss an die K 1082 in südliche Richtung ist 
für das Plangebiet nicht vorgesehen. 

4.7 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung des Plangebiets erfolgt ebenfalls über die bestehenden Betriebsflächen. Alle not-
wendigen Medienleitungen sind im Bestand vorhanden. 

Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers sowie des belasteten Niederschlagswassers ist 
ebenfalls über das Bestandsgelände mit Anschluss an den vorhandenen Kanal in der Alois-Sene-
felder-Straße vorgesehen. 

Das unbelastete Niederschlagswasser soll nach Möglichkeit im Gebiet über eine belebte Boden-
schicht versickert werden. Kann das Niederschlagswassers im Plangebiet nicht vollständig versi-
ckert werden, ist eine gedrosselte Ableitung, mit einer entsprechenden Regenrückhaltung im Plan-
gebiet, in den südlich des Plangebietes verlaufenden Entwässerungsgraben vorgesehen. 

4.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Zum Schutz der im Plangebiet und weitern Umfeld lebenden Insekten wird die Festsetzung zur 
Nutzung von tierökologisch verträglicher Beleuchtungskörpern vorgeschrieben. Diese sind so an-
zubringen, dass keine großräumige Lichtverschmutzung entsteht, die die Tiere damit anlocken 
könnte. 
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4.9 Pflanzgebote und Pflanzbindungen 

Zur Durch- und Eingrünung des Plangebiets werden textliche Pflanzgebote für Sträucher und 
Bäume festgesetzt, welche sich auf die Grundstücksgröße beziehen. Die überwiegend standort-
unabhängige Festsetzung ermöglicht der Fa. Porsche eine flexible Bebauung mit Integration der 
Bepflanzung. 

An der K1082 befindet sich ein flächiges Pflanzgebot, welches als Puffer zwischen den Verkehrs-
flächen und dem Betriebsgelände dient. Zusätzlich sollen die Flächen eventuell mit Aufenthalts-
plätzen für die Arbeitnehmer ausgestattet werden. 

Zur weiteren Gestaltung des Gebiets dient die Stellplatzbegrünung mit Bäumen. Die Stellplatzbe-
grünung trägt außerdem zur Strukturierung und Beschattung der nicht überdachten Stellplätze bei. 

Die Pflanzgebote tragen im Allgemeinen zur Verbesserung des Klimas und der Lufthygiene inner-
halb des Baugebiets bei. Darüber hinaus bieten sie Schutz, Nahrung und Nistmöglichkeiten für 
z.B. Vögel und Insektenarten und vermindern damit die Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen und 
Tiere. 

Des Weiteren sind Flach- und Pultdächer von Gebäuden zu begrünen. Mit dieser Maßnahme soll 
sowohl eine Verbesserung des Klimas und der Lufthygiene erzielt werden, als auch ein Beitrag zur 
Regulierung des Oberflächenwassers geleistet werden und die damit verbundenen negativen Aus-
wirkungen von Hochwasserspitzen reduziert werden. Zudem findet eine Filtrierung des Nieder-
schlagswassers statt und wirkt sich somit positiv auf die Gewässergüte des abzuleitenden Ober-
flächenwassers aus. 

Um einen Teil der Bodenfunktionen wiederherzustellen, sind Tiefgaragen außerhalb der Hochbau-
ten mit mindestens 0,5 m Substrat wieder anzufüllen und zu begrünen. 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich eine Pflanzbindung. Der einzelne Baum innerhalb der 
Pflanzgebotsfläche ist zu erhalten. 

4.10 Örtliche Bauvorschriften 

Für das Plangebiet werden örtliche Bauvorschriften aufgestellt, die sich einerseits an den Anfor-
derungen an moderne Gewerbebauten orientieren und sich andererseits in den nördlichen Gewer-
begebieten wiederfinden. 

Um eine Dachbegrünung zu ermöglichen und damit die sich daraus ergebenden positiven Effekte 
auf Wasserhaushalt und Kleinklima zu erzielen, wird die Dachform auf das Flachdach bzw. flach 
geneigte Dächer bis maximal 10° Dachneigung begrenzt. Die flach geneigten Dächer berücksich-
tigen dabei den aktuellen Stand der Technik zur Ausführung von Flachdächern ebenso wie die 
Möglichkeit einer Begrünung solch geringer Dachneigungen. Bei der Verpflichtung zum Bau von 
Solaranlagen durch die Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) ist eine Kombination aus Be-
gründung und Solaranlage durch eine aufgeständerte Bauweise anzuwenden.  

Bei der Fassadengestaltung wird eine Einschränkung hinsichtlich der Verwendung von spiegeln-
den/reflektierenden Materialien getroffen, insbesondere da zur Gliederung der Fassade ein Min-
destanteil an Fenster-, Tür- oder Toröffnungen in den jeweiligen Fassadenflächen vorzusehen 
sind. Dies soll Vogelschlag für die angrenzenden Streuobstflächen verhindern. 

Damit auf der Südseite des Plangebietes mit Sichtbeziehung zur Kreisstraße der neuer städtebau-
licher Auftakt im Rahmen einer gewerblichen Nutzung nicht zu massiv gestaltet werden kann, sind 
auf der Südseite technische Aufbauten nur bis zu einer Länge von 50 % der darunter liegenden 
Gebäudelänge zulässig. 

Die Regelungen zur Gestalt der Werbeanlagen werden zum Schutz vor Blendwirkungen auf die 
umliegenden Verkehrsflächen getroffen. 

Werbeanlagen sind grundsätzlich nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig 
wodurch sichergestellt ist, dass dadurch die Abstände zur Kreisstraße eingehalten werden. Auf-
grund der maximal möglichen Gebäudehöhe dürfen sie, sofern sie sich an Gebäuden befinden, 
die Oberkante des Gebäudes nicht überschreiten. 

Freistehende Werbeanlagen in Form von Fahnen- bzw. Werbemasten, haben eine Höhenbegren-
zung von 10 m. Die übrigen Regelungen sollen eine Beeinträchtigung des Umgebungsverkehrs 
vermeiden und einen Beitrag zur Gebietsgestaltung leisten. 



Bebauungsplan „Schertlenswald – Süd (IX)“  Begründung 
 

 

 

Seite 12 / 16 

 

Aufgrund von werkschutztechnischen Gründen ist ein umlaufender und blickdichter Werkszaun, 
wie im Bestandsgelände bereits vorhanden, notwendig. Dieser dient dazu, ein unbefugtes Betreten 
des Werkgeländes zu verhindern sowie als Sichtschutz. Der Zaun soll entsprechend dem Bestand 
eine Höhe von max. 2,50 m besitzen. Das Nachbarrecht muss dennoch eingehalten werden. 

Für eine Nutzung als gewerbliche Fläche sind topographisch bedingt Stützmauern notwendig. Aus 
gestalterischen Gründen und um einen sanften Übergang zur freien Landschaft gewährleisten zu 
können, sind die maximal zulässigen Höhen der Stützmauern entlang der Süd und Ostseite ein-
geschränkt. Um an die bestehende Stützmauer im Norden anschließen zu können und somit den 
betriebsbedingten Anforderungen gerecht werden zu können, kann die Oberkannte der Stütz-
mauer entlang der Ostgrenzen linear verlaufend auf die Höhe der bestehenden Mauer angepasst 
werden. 

Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers sind im Gewerbegebiet die privaten Zufahrtsflä-
chen dicht zu befestigen und von durchlässigen bzw. offenen Flächen abzugrenzen. Unbelastete 
Flächen wie PKW-Stellplätze sind wasserdurchlässig zu gestalten. Hierdurch soll die voll versie-
gelte Fläche eingeschränkt und somit die Oberflächenwassereinleitung in den Regenwassergra-
ben auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

Durch die Festsetzung, dass nicht bebaute Grundstücksflächen gärtnerisch anzulegen und zu pfle-
gen sind, wird ein Beitrag zur ökologischen Qualität des Gewerbegebiets geleistet. 

5. FLÄCHENBILANZ 

Die Fläche des Plangebiets von 1,3 ha wird vollständig als Gewerbegebiet ausgewiesen. 

6. UMWELT 

6.1 Umweltbericht inkl. Grünordnungsplanung 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch das Bebauungsplangebiet „Schertlenswald – Süd (IX)“ erge-
ben sich bei folgenden Schutzgütern:  

- Boden 

- Flora / Fauna / Biotopstrukturen 

Im B-Plangebiet entsteht für das Schutzgut Boden ein Defizit von - 22.830 BWE (Bodenwertein-
heit). Dies entspricht einem Kompensationsbedarf von - 22.830 BWE * 4 ÖP/BWE = - 91.320 ÖP 

Die Dachbegrünung als Minimierungsmaßnahmen führt zu einem Gewinn an + 28.200 ÖP. 

Für das Schutzgut Flora / Fauna / Biotopstrukturen führt die Umsetzung der Planung zu einem 
Defizit von - 247.035 Biotopwertpunkten = - 247.035 ÖP.  

Durch die Planung kommt es zu einem Gesamtdefizit von: 

 - 91.320 ÖP + 28.200 ÖP - 247.035 ÖP = - 310.155 ÖP 

Nach derzeitigem Stand weist die Bilanzierung ein Defizit von - 310.155 ÖP auf (Kompensations-
defizit).  

Um den Eingriff auszugleichen, werden in dem bestehenden Gewerbegebiet „Schertlenswald II“ 
zusätzlich Bäume gepflanzt, wodurch das Defizit auf -307.035 ÖP verringert werden kann. Der 
restliche Kompensationsbedarf wird über den Zukauf von Ökopunkten von der Flächenagentur BW 
gedeckt. Bei den Maßnahmen handelt es sich um die Entwicklung von Magerwiesen sowie die 
Anlage von lichten Streuobstwiesen mit ergänzender Wiesenextensivierung. 
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6.2 Artenschutz 

6.2.1 Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse 

Zur Bewertung der Fauna wurde eine Übersichtsbegehung Artenschutz i.V.m. einer Habitatpoten-
zialanalyse von der Werkgruppe Gruen im März 2021 durchgeführt. Die Untersuchungen kamen 
zu folgendem Ergebnis:  

„Über die Übersichtsbegehung Artenschutz i.V.m. der Habitatpotenzialanalyse ist, für das Unter-
suchungsgebiet, ein Vorkommen von baumhöhlenbewohnenden Vogel- und Fledermausarten, der 
Mauer- und Zauneidechse, holzbewohnender Käferarten, Tagfalterarten sowie der Haselmaus 
nachgewiesen bzw. nicht vollständig auszuschließen und bei der weiteren Planung zu berücksich-
tigen. 

Daher ist in der weiteren Planungsphase eine weitere Erfassung erforderlich. Hierfür ist eine Kon-
trolle der potenziellen Quartierbäume auf Vorkommen baumbewohnender Vogel- und Fledermaus-
arten und holzbewohnender Käferarten erforderlich.  

Weiterhin ist eine Erfassung der Brutvogel, der Fledermausarten, Tagfalter, der Haselmaus sowie 
der Mauer- und Zauneidechse notwendig.“ 

Ergänzende Untersuchungen wurden innerhalb des Tierökologischen Gutachten der Werkgruppe 
Gruen vom Dezember 2021 erbracht.  

6.2.2 Maßnahmen 

„Auf Grundlage der Ergebnisse der Erfassung der Höhlenbäume, der Übersichtsbegehung Arten-
schutz und Habitatpotenzialanalyse sowie des Tierökologischen Gutachten zum Bebauungsplan 
„Schertlenswald – Süd (IX)" in Rutesheim, Landkreis Böblingen, wurden artenschutz-rechtliche 
Konflikte ermittelt. 

Als artenschutzrechtlich relevant im Sinne des § 44 BNatSchG sind hierbei Verluste von Fortpflan-
zungs-und Ruhestätten von Brutvogel- und Fledermausarten. Weiterhin relevant sind Störungen 
bzw. eine mögliche Tötung oder Verletzung der vorgenannten Arten. 

Durch die festgelegten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität und zum Schutz (Vermeidungs-, CEF- und Schutzmaßnahmen) wird eine er-
hebliche Beeinträchtigung für nach BNatSchG geschützte Arten im Sinne des § 44 BNatSchG 
vermieden.“ 

(Siehe auch artenschutzrechtliche Maßnahmen der Werkgruppe Gruen von Mai 2023 oder den 
Textteil des Bebauungsplans „Schertlenswald - Süd (IX)“) 

6.2.3 Grünland 

Das Grünland innerhalb des Plangebiets wurde durch die Werkgruppe Gruen aufgenommen. Im 
Bericht Grünlandbewertung, Dezember 2021, wurde das Grünland als Magere Flachland-Mäh-
wiese (FFH Lebensraumtyp 6510) bewertet.  

„Der Erhaltungszustand des Grünlands auf den Flste. Nrn. 4846 und 4847, Gemarkung Rutesheim 
wird in Kategorie B (gut) eingestuft.  

Der Erhaltungszustand des Grünlandes auf den Flste. Nrn. 4848, 4849/1, 4849/3, 4850, 4851, 
4852, 4854, 4855 und 4856, Gemarkung Rutesheim, wird in Kategorie C (durchschnittlich) einge-
stuft.“ 

6.3 Schalltechnische Untersuchung 

Die schalltechnische Untersuchung wurde vom Ingenieurbüro für Geotechnik Henke und Partner 
GmbH am 15. August 2022 erstellt. 

„Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Schertlenswald - Süd (IX)" in Ru-
tesheim ergab:“ 
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6.3.1 Schallimmissionen und Beurteilungswerte 

„Gewerbliche Schalleinwirkungen aus dem Plangebiet in der Nachbarschaft 

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
werden beim Ansatz typischer flächenbezogener Schallleistungspegel für Gewerbegebiete in der 
Nachbarschaft im Tag- und Nachtzeitraum nicht überschritten. Es ist daher keine planerische Be-
schränkung der Schallemissionen erforderlich. 

Gewerbliche Schalleinwirkungen aus der Nachbarschaft im Plangebiet 

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
werden an den maßgeblich betroffenen Baugrenzen im Plangebiet im Tag- und Nachtzeitraum 
nicht überschritten. Im Plangebiet sind daher keine Maßnahmen zum Schutz vor gewerblichen 
Schalleinwirkungen aus der Nachbarschaft (umliegende Gewerbegebiete) erforderlich.“ 

6.3.2 Anforderungen zum Schallschutz 

Folgende Textpassage soll im Textteil zum Bebauungsplan als Hinweis mit aufgenommen werden 
(Vorschlag in kursiver Schrift) 

„Schutz der Nachbarschaft vor gewerblichen Schallimmissionen und weiteren schädlichen Um-
welteinwirkungen 

Grundsätzlich ist bei jedem Vorhaben im Plangebiet „Schertlenswald - Süd (IX)" im (Bau)Geneh-
migungsverfahren für eine Anlage mit wesentlichen Schallemission insbesondere zur Nachtzeit 
(22:00 Uhr – 6:00 Uhr) durch ein Schallgutachten eines Sachverständigen der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die in der Nachbarschaft bestehenden Wohnnutzungen nicht wesentlich gestört werden. 
Dabei ist sicherzustellen, dass die Anforderungen der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm, Ausgabe 26. August 1998) für die vorgesehene Nutzung erfüllt werden. Falls vom 
Vorhaben weitere relevante Emissionen (Luftverunreinigungen, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen und ähnlichen Erscheinungen) ausgehen können, ist ebenso durch Gutachten eines 
Sachverständigen der Nachweis zu erbringen, dass keine Immissionen herbeigeführt werden, die 
nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Be-
lästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft hervorzurufen.“ 

6.4 Geotechnischer Bericht 

Der geotechnische Bericht wurde vom Ingenieurbüro für Geotechnik Henke und Partner GmbH am 
5. Oktober 2021 erstellt.  

„Nachfolgender Tabelle ist eine Zusammenstellung der Aufschlüsse, deren Ansprache und Hori-
zontierung zu entnehmen: 

 

Die im Gelände kartierten Bodentypen stimmen weitgehend mit der BK50 (Bodenkarte Maßstab 
1:50.000) überein. Im südöstlichen Bereich wurden anstatt Kolluvien künstliche Auftragsböden an-
getroffen. 

Im nördlichen Untersuchungsbereich herrschen Pelosole vor, die sich aus dem tonreichen Aus-
gangsgestein entwickelten. Zwischen dem A-Horizont und dem unveränderten C-Horizont befindet 
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sich ein tonreicher P-Horizont bzw. Aufweichungshorizont, in dem sich das Schichtgefüge des 
Ausgangsgesteins aufgelöst hat. 

Der südliche Bereich ist geprägt von Braunerde-Pelosolen. Der humusreiche Oberboden geht in 
einen leicht verbraunten Unterboden mit einem typischen Polyedergefüge über. Darunter folgt das 
Ausgangsgestein (C-Horizont).“ 

6.4.1 Versickerung 

„Anhand der durchgeführten Versickerungsversuche kann die Baugrunddurchlässigkeit wie folgt 
beurteilt werden:“ 

 

6.4.2 Schlussbemerkung 

„Der vorliegende Bericht stellt keine Baugrunderkundung und keine bodenkundliche Kartierung im 
eigentlichen Sinne dar und dient lediglich als geologische Übersichtserkundung, bodenkundliche 
Strukturaufnahme und versuchstechnische Bestimmung von kf-Werten für die einzelnen Boden-
horizonte dar. 

Für die weitergehenden Untersuchungs- und Beratungsleistungen sowie für eventuelle Rückfra-
gen stehen wir gerne zur Verfügung.“ 

6.5 Untersuchung zu den Geruchsemissionen und -immissionen 

Für die Geruchsimmissionen und -emissionen wurde durch das Ingenieurbüro für Technischen 
Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher ein Bericht vom 2. November 2021 ausgearbeitet.  

„Die Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Schertlenswald - Süd (IX)" in Ru-
tesheim ergab: 

Im Plangebiet „Schertlenswald – Süd (IX)“ wird der Immissionswert für Gerüche nach Anhang 7 
TA Luft in Gewerbegebieten von 15 % als Anteil der Jahresstunden eingehalten. Unzumutbare 
Belästigungen durch Gerüche aus dem betrachteten östlich gelegenen landwirtschaftlichen Be-
trieb und der Biogasanlage sind somit nicht zu erwarten. Aus Gründen des Immissionsschutzes 
bestehen hier keine baulichen Einschränkungen oder Nutzungseinschränkungen. 

Diese Beurteilung schließt auch eine angemessene Entwicklung des landwirtschaftlichen Betrie-
bes sowie der Biogasanlage ein. Daher werden der landwirtschaftliche Betrieb und die Biogasan-
lage durch die vorliegend beurteilte Planung nicht in unzulässiger Weise in Ihrer Entwicklung be-
einträchtigt.“ 

6.6 Kampfmittelbelastung 

Die Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung der Luftbildauswertung GmbH vom 9. November 
2021 kam zu folgendem Ergebnis:  

„Die Luftbildauswertung hat keine Anhaltspunkte für das mögliche Vorhandensein von Spreng-
bomben-Blindgängern innerhalb des Untersuchungsgebiets ergeben. Es besteht keine Notwen-
digkeit, den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg oder ein anderes autorisiertes 
Unternehmen zu weiteren Erkundungen einzuschalten. 

Nach unserem jetzigen Kenntnisstand sind in Bezug auf Sprengbomben-Blindgänger keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich. Die Erkundungs- und Bauarbeiten können diesbezüglich 
ohne weitere Auflagen durchgeführt werden.“ 
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6.7 Verkehr 

Die Verkehrsuntersuchung wurde vom Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr mbH Schlothauer 
und Wauer am 17. Mai 2022 erstellt. 

„In der vorliegenden Untersuchung werden die verkehrlichen Auswirkungen durch die geplante 
Erweiterung des Porsche-Standortes in Rutesheim beschrieben. Die Abschätzung und Umlegung 
des zusätzlich zu erwartenden Verkehrsaufkommens bilden die Grundlage für den Nachweis der 
Verkehrsqualität an den Knotenpunkten K 1082 / Alois-Senefelder-Straße und K1082 / Leonberger 
Straße. 

Die Planungen sehen 450 zusätzliche Beschäftigte vor, so dass am gesamten Standort bis zu 
1.000 Beschäftigte zu erwarten sind. Im Sinne der Worst-Case Betrachtung wird bei der Ermittlung 
der Prognosezahlen eine 100-prozentige Anwesenheit aller Mitarbeiter angenommen. 

Die Abschätzung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens ergibt 742 zusätzliche Kfz-Fahrten in 24 
Stunden, darunter 20 Lkw-Fahrten. Diese zusätzlichen Fahrten werden durch die 450 neuen Be-
schäftigten sowie durch den Wirtschafts- und Kundenverkehr erzeugt. In die Abschätzung sind alle 
relevanten Kenngrößen mit den regionalen Ansätzen (z.B. der spezifische MIV-Anteil etc.) einge-
flossen. 

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen der Morgenspitzenstunde (7:00 bis 8:00 Uhr – 135 Fahrten) 
und der Abendspitzenstunde (16:15 bis 17:15 Uhr – 158 Fahrten) wird auf Grundlage der Ver-
kehrsverteilung aus der aktuellen Zählung auf die beiden Knotenpunkte K 1082 / Alois-Senefelder-
Straße und K1082 / Leonberger Straße umgelegt. 

Im Ergebnis wird durch die Anwendung des HBS-Verfahrens festgestellt, dass beide Knotenpunkte 
eine gute bzw. befriedigende Qualitätsstufe (QSV B und C) erreichen und ausreichende Leistungs-
fähigkeitsreserven haben, um auf Schwankungen im Verkehrsgeschehen reagieren zu können. 

Die LSA K1082 / Leonberger Straße kann mit der bestehenden Steuerung die Verkehrszunahme 
auffangen, so dass vorerst keine Anpassungen der Steuerung notwendig sind.“ 

7. PLANVERWIRKLICHUNG  

Es ist vorgesehen das Planverfahren im Jahr 2024 durchzuführen.  


